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Migration (Wanderung, Aus- oder Einwanderung, Aus- oder 

Umzug) 

 

Teil 2: Zur Geschichte der freiwilligen und unfreiwilligen Migration nach Öster-

reich und in die Steiermark seit 1945 

 

1940er Jahre: 

 

Die NS-Diktatur und der Zweite Weltkrieg führten in Österreich zu einer sehr großen Anzahl 

von Flüchtlingen und Vertriebenen. Von diesen geschätzten über eineinhalb Millionen aus-

ländischen StaatsbürgerInnen und Staatenlosen wanderten in den kommenden Jahren viele 

aus bzw. kehrten in ihre Heimatländer zurück. Trotzdem wurden bis 1961 rund 300.000 

Flüchtlinge zu österreichischen StaatsbürgerInnen, darunter auch 50.000 ohne Deutsch als 

Muttersprache. 1948 lag der Anteil der Flüchtlinge an der steirischen Gesamtbevölkerung bei 

8,1%, was im Vergleich zu den westlichen Bundesländern (in Salzburg waren es 16,8%) so-

gar gering war. Bei diesen Flüchtlingen der ersten Nachkriegsjahre lassen sich zwei Grup-

pen unterscheiden: „Displaced Persons“ und „Volksdeutsche“. 

 

„Displaced Persons“ (DP´s) 

Darunter verstand man verschleppte ehemalige NS-ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangene,  

Überlebende der Konzentrationslager und jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa. Da Österreich 

die Kosten der Flüchtlingslager zu übernehmen hatte, lag es im Interesse der Politik, diese 

Flüchtlinge möglichst schnell aus Österreich weg zu bekommen und die Lager zu schließen. 

Alleine in Graz gab es damals sieben größere Lager für rund 7.000 Verschleppte.  

Im Bezirk Feldbach beispielsweise waren es rund 3.000 Flüchtlinge aus Jugoslawien, Un-

garn, Rumänien und der Tschechoslowakei. Je mehr Kriegsheimkehrer in die Heimat zu-

rückkamen, umso lauter  wurde die Kritik, dass die Flüchtlinge den Einheimischen die Ar-

beitsplätze wegnehmen würden. Sie wurden auch für Diebstähle, Schleichhandel und Ge-

walttätigkeiten verantwortlich gemacht. In den kommenden Jahren emigrierten viele der 

Flüchtlinge nach Übersee, viele wurden aber auch in Feldbach sesshaft. 

 

„Volksdeutsche“ 

Die Mehrzahl der Flüchtlinge in der Steiermark waren Volksdeutsche aus den südosteuropä-

ischen Gebieten. Noch von 1945 bis Ende 1947 flüchteten rund 200.000, darunter viele Do-
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nauschwaben aus Rumänien, nach Österreich, so dass im Oktober 1948 328.798 volksdeut-

sche Flüchtlinge vermerkt waren. Von diesen waren in der Steiermark knapp 53.000 in über 

100, teilweise privaten, Lagern und Barackensiedlungen untergebracht, die teilweise erst 

Anfang der 1960er-Jahre aufgelöst wurden. Sie hatten wenig Kontakt zur Bevölkerung, die 

ihnen anfangs teilweise abwehrend gegenüberstand.  

 

Ausbau des Inländerarbeitnehmerschutzes 

Gleich nach dem Krieg setzten sich vor allem die VertreterInnen der ArbeitnehmerInnenseite 

(entgegen der Interessen der UnternehmerInnen) wieder für gesetzliche Maßnahmen zum 

Schutz des Arbeitsmarktes vor ausländischen Beschäftigten ein. Bereits seit 1925 gab es ein 

„Inlandarbeiterschutzgesetz“ und 1947 wurde ein neues Betriebsratsgesetz beschlossen, 

das sich am austrofaschistischen Gesetz von 1934 orientierte und AusländerInnen zur Gän-

ze vom Betriebsratswahlrecht ausschloss.  

 

 

1950er Jahre: 

 

Volksdeutsche 

Als 1949 klar wurde, dass die vertriebenen Volksdeutschen nicht - wie zuerst geplant - in  

Deutschland angesiedelt würden, beschleunigte dies ihre Integration in Österreich. Bis dahin 

hatten die meisten nur befristete Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen. Sie konnten ihre 

Berufe nicht ausüben und bestimmte höher qualifizierte Jobs waren ihnen verboten. Von den 

Volksdeutschen wurden Selbstorganisationen (teilweise mit Anbindung an die Parteien) ge-

gründet, die sich erfolgreich für die Gleichberechtigung mit den ÖsterreicherInnen einsetzten: 

sie wurden 1952 von der Arbeitsgenehmigungspflicht befreit und ab 1954 konnten sie mit 

einer einfachen „Loyalitätserklärung“ die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben. 

 

Rechte für Flüchtlinge 

Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) und der Europäischen Men-

schenrechtskonvention (1950) wurde 1951 die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen.  

In Österreich gilt sie ab April 1955. Wurden Flüchtlinge in Österreich bis dahin als Staatenlo-

se bzw. Fremde behandelt, hatten sie ab nun einen Anspruch auf Grundrechte, wie etwa: 

 Schutz vor Diskriminierung wegen Rasse, Religion oder Herkunftsland 

 Religionsfreiheit  

 freier Zugang zu den Gerichten  
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 Ausstellung eines Reiseausweises 

 Straffreiheit der illegalen Einreise, sofern sie sich umgehend bei den Behörden melden  

 Schutz vor Ausweisung  

 Flüchtlinge sollten meist die gleichen Rechte wie andere AusländerInnen haben  

Damit ein Flüchtling dieses Asylrecht in Anspruch nehmen kann, muss sie /er nachweisen 

können, dass in dem Staat aus dem sie/er kommt, eine Verfolgung herrscht, die auch ihr/ihm 

gegolten hat.  

 

Ungarn-Flüchtlinge und JugoslawInnen 

Als im Herbst 1956 StudentInnen in Ungarn Demokratie, Meinungs-, Rede- und Pressefrei-

heit und den Abzug der Sowjettruppen einforderten, wurde dieser Aufstand durch die militäri-

sche Einmischung von Sowjettruppen innerhalb weniger Tage Anfang November 1956 blutig 

niedergeschlagen, mit offiziell 2.700 Tote und rund 19.000 Verletzten. Von den rund 180.000 

Ungarnflüchtlingen, die nach Österreich kamen, blieben weniger als 9.000 UngarInnen für 

wenige Tage oder Wochen auch in der Steiermark. Die meisten Flüchtlinge reisten bald ins 

Ausland weiter sodass Ende 1957 in Österreich nur mehr rund 19.000 ungarische Flüchtlin-

ge übrig geblieben waren.  

In der Folge der Ungarnkrise kamen auch vermehrt jugoslawische Flüchtlinge nach Öster-

reich. Da den meisten aber ein politischer Fluchtgrund abgesprochen wurde, wurde ein gro-

ßer Teil zwangsweise zurückgewiesen bzw. wanderten viele in andere Staaten weiter.  

 

 

1960er Jahre: 

 

Griechische Studierende 

Anfang der 1960er Jahre lebten in Graz bis zu 1.600 griechische Studierende und  machten 

damit einen hohen Prozentsatz aller Studierender aus, vor allem an der Technischen Univer-

sität. Es waren in der Mehrzahl Männer, die mit diesem Studium auch der Einberufung zum 

Militärdienst in Griechenland  entgehen wollten. Einige Hunderte von ihnen blieben nach ih-

rem Studium wegen der damaligen griechischen Militärdiktatur in der Steiermark und gründe-

ten Familien sowie kulturelle und religiöse Einrichtungen.  

 

„Fremdarbeiter“/“Gastarbeiter“ 

Nachdem es in verschiedenen Wirtschaftsbereichen durch den Wirtschaftsaufschwung zu 

einem Arbeitskräftemangel gekommen war, drängte die Wirtschaft auf eine Öffnung des Ar-
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beitsmarktes auch für ausländische Arbeitskräfte. Ein 1960 von Sozialministerium und Ge-

werkschaft erarbeiteter Gesetzesentwurf war jedoch noch klar für eine Verknüpfung von 

Staatsbürgerschaft und dem Recht auf Teilnahme am österreichischen Arbeitsmarkt, auch 

da man fürchtete, dass ausländische ArbeitnehmerInnen,  die für einen geringeren Lohn ar-

beiten würden, bevorzugt würden. Nach langen Verhandlungen kam es im Dezember 1961 

zum so genannten „Raab-Olah-Abkommen“ der SozialpartnerInnen (ÖGB, Wirtschaftskam-

mer). Dieser Kompromiss sah unter anderem vor: 

 AusländerInnen konnten nicht in jedem Bereich als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt 

werden. Es wurde unterschieden, in welchen  Bundesländern und Branchen es einen Ar-

beitskräftemangel gab. 

 Es durfte nur eine jährlich zwischen den Sozialpartnern ausverhandelte Höchstzahl ins 

Land kommen („Kontingent“). Dafür ersparten sich UnternehmerInnen die bisher gelten-

den komplizierten und oft erfolglosen Bewilligungsverfahrens (so war etwa nachzuwei-

sen, dass sie für einen Arbeitsplatz keine inländische Arbeitskraft gefunden hatten). 

 Die GastarbeiterInnen durften nicht weniger bezahlt bekommen als ÖsterreicherInnen 

und mussten eine Unterkunft haben (für die oft die Unternehmen sorgten und bei wel-

chen es sich teilweise um sehr einfache Unterkünfte auf den Firmengeländen handelte). 

 Mit ärztlichen Attesten mussten GastarbeiterInnen nachweisen, dass sie gesund seien. 

 Sie durften nur für maximal ein Jahr zugelassen werden und mussten vor InländerInnen 

gekündigt werden mussten. So waren die zuerst „Fremdarbeiter“ und später „Gastarbei-

ter" genannten ausländischen Arbeitskräfte zuerst oft nur als SaisonarbeiterInnen (die im 

Winter in ihre Heimatländer zurückkehrten) tätig.  

 Bei schlechterer Wirtschaftslage sollten die „GastarbeiterInnen“ zurückgeschickt werden. 

 

Anwerbeabkommen mit der Türkei und Jugoslawien 

Weil in den ersten Jahren jedoch zu wenige ArbeiterInnen kamen, wurden mit der Türkei 

(1964) und mit Jugoslawien (1966) eigene „Anwerbeabkommen“ abgeschlossen und man 

begann mit eigenen Anwerbestellen die benötigten Arbeitskräfte direkt in ihren Heimatlän-

dern anzuwerben. Das hatte auch damit zu tun dass die gut bezahlten Jobs der verstaatlich-

ten Schwerindustrie mit ÖsterreicherInnen vergeben waren, und die GastarbeiterInnen in 

Branchen eingesetzt wurden, die wegen ihrer niedrigeren Bezahlung oder schlechteren Kar-

rierechancen für ÖsterreicherInnen nicht begehrt waren. Da diese Jobs aber auch für höher 

qualifizierte AusländerInnen nicht attraktiv  waren, wurden unter anderem vermehrt unqualifi-

zierte Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten der Türkei eingesetzt.   
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Trotz der Zuwanderung sank die Arbeitslosenquote weiter. So nahm man es mit der zeitli-

chen Beschränkung der Arbeitsverhältnisse (viele Unternehmen wollten auch nicht jedes 

Jahr neue Arbeitskräfte einschulen) und den Kontingenten bald nicht mehr so genau (da sie 

keine Visa brauchten, reisten viele als TouristInnen ein und blieben dann als Arbeitsmigran-

tInnen hier). Mit der Möglichkeit auf dauerhafte Arbeitsplätze änderten sich auch die Pläne 

von vielen GastarbeiterInnen: sie blieben nun ganzjährig da. Auch war die Stimmung der 

Bevölkerung nicht negativ. Es gab genug freie Arbeitsplätze und damit kaum Grund für Ver-

teilungsängste bzw. Sozialneid.  

 

Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei  

Nach der hohen Zahl an Ungarnflüchtlingen lag die jährliche Anzahl der Asylanträge in den 

Jahren danach bis 1968 bei ca. 4000 Anträgen pro Jahr. Mit der Niederschlagung des 

"Prager Frühlings" in der Tschechoslowakei flüchteten 1968/69 rund 162.000 TschechInnen 

und SlowakInnen nach Österreich. Von diesen suchten aber nur etwa 12.000 hier um Asyl 

an, währende die überwiegende Mehrheit wieder in andere Staaten weiterzog. 

 

 

1970er Jahre: 

 

GastarbeiterInnen in der Steiermark 

Die erst langsame Zunahme ausländischer ArbeitsmigrantInnen zeigte sich auch in der Stei-

ermark. Erst ab 1965 wuchs die Zahl der ArbeitsmigrantInnen an und 1973 erreichten sie 

ihren höchsten Stand. Rund drei Viertel der GastarbeiterInnen in der Steiermark waren 

männliche Arbeiter, die fast alle aus Jugoslawien kamen. Viele GastarbeiterInnen  schliefen 

in Holzbaracken mit Gemeinschaftsräumen oder privat in überteuerten schlechten Wohnun-

gen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern lag der Anteil der GastarbeiterInnen bzw. Ar-

beitsmigrantInnen etwa aus der Türkei oder Serbien in der Steiermark jedoch unter dem 

Durchschnitt. 

 

„Anwerbestopp“ für GastarbeiterInnen führt zu Familiennachzug 

Die Höchstzahl beschäftigter GastarbeiterInnen in Österreich wurde im Jahr 1973 mit an die 

230.000 AusländerInnen erreicht (8,7% aller Beschäftigten in Österreich). Doch noch im sel-

ben Jahr kam es durch die schlechtere Wirtschaftslage („Erdölkrise“) zu einem Anwerbe-

stopp von neuen GastarbeiterInnen. Nicht nur das: in den kommenden beiden Jahren wur-

den rund 70.000 Arbeitsverträge von GastarbeiterInnen nicht mehr verlängert. Jene Gastar-
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beiterInnen, die noch beschäftigt waren und früher auch teilweise monatelang in ihren Hei-

matländern verbracht hatten (wissend, dass sie bei der Wiedereinreise in Österreich leicht 

einen neuen Job finden würden), mussten sich nun rasch entscheiden: sollten sie zurückkeh-

ren oder ganz in Österreich bleiben? Wer sich für Österreich entschied, entschied sich auch 

für den Nachzug von Frauen und Kindern am neuen Lebensmittelpunkt der Familien.  

Der Anteil von AusländerInnen in Österreich war im Zeitraum von 1961 bis 1974 von 1,4% 

auf 4% (311.700 Personen) angewachsen. 

 

Wachsende  AusländerInnenfeindlichkeit 

Anfang der 1970er Jahre war die Einstellung gegenüber GastarbeiterInnen zwar noch über-

wiegend positiv - dennoch begannen erste Zeitungsartikel vor allem die „illegale“ Arbeitsmig-

ration zu kritisieren (also jene, die offiziell als TouristInnen einreisten und dann erst hier ei-

nen Job fanden, oft als SchwarzarbeiterInnen ohne offizielle Genehmigung).  Mit der sich 

abzeichnenden Arbeitsplatzverknappung wuchsen die Ressentiments gegen ausländische 

ArbeitsmigrantInnen in Österreich. Bereits 1973 wurden AusländerInnen zum Thema des 

Wiener Landtagswahlkampfes. Während die einen betonten, dass mehr Zuwanderung aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht mehr notwendig sei, wurde die Kritik anderen persönlicher 

und war auf bestimmte AusländerInnen bezogen (schlechtes Deutsch, nicht anpassungsfä-

hig, ungepflegtes Äußeres, unzivilisiert, ungewohnter Anblick,  …). 

 

 

Abbildung 1: Plakat zur Thematisierung von Rassismen 
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Um gegen diese Zeichen von AusländerInnenfeindlichkeit anzugehen betonte bereits 1973 

die „Aktion Mitmensch“ mit den sogenannten „Kolaric-Plakaten“ die eigene historische kultu-

relle Vielfalt von Österreich.  

Die erhöhte Arbeitslosigkeit (auch von ÖsterreicherInnen, die ihre Jobs im Ausland verloren 

hatten und nach Österreich zurückkehrten) führte 1976 mit dem Ausländerbeschäftigungs-

gesetz wieder zu einer starken Einschränkung ausländischer Beschäftigung, im Sinne des 

Schutzes von ArbeitnehmerInnen  mit österreichischer Staatsbürgerschaft.  

 

Flüchtlinge 

Ab 1972 nahm Österreich immer wieder Flüchtlinge auf, vermehrt auch aus außereuropäi-

schen Ländern (Chile, Argentinien, Uganda, Iran und Afghanistan). 

 

 

1980er Jahre: 

 

Europäische Flüchtlinge und jene aus anderen Kontinenten 

In den Jahren 1981 und 1982 kamen nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen wieder 

weit über 100.000 PolInnen als Flüchtlinge nach Österreich. Über 30.000 von ihnen stellten 

in Österreich einen Asylantrag, mehr als die Hälfte verließ Österreich wieder in den Jahren 

darauf. Gegen Ende des Jahrzehnts, im Jahr 1989 flüchteten rund 45.000 DDR-BürgerInnen 

über die ungarisch-österreichische Grenze. Da sie in die Bundesrepublik Deutschland wei-

terzogen, hatte auch dies kaum Auswirkungen auf die Steiermark.  

Daneben kam es in diese Jahrzehnt zu einem dramatischen Rückgang bei der Anerken-

nungsquote von AsylwerberInnen. Bekamen 1980 noch drei von vier Flüchtlingen Asyl, so 

war es 1990 nicht einmal mehr jede/r Zehnte. Auch wurden die Flüchtlinge „sichtbarer“, etwa 

durch die Zunahme von Flüchtlingen aus afrikanischen Staaten und da immer mehr der 

Flüchtlinge auch in Österreich bleiben.  

 

 

1990er Jahre: 

 

Das Jahrzehnt ist gekennzeichnet durch große Migrationsbewegungen (vor allem durch die 

Veränderungen in den kommunistischen Staaten Südosteuropas und die Kriege in Ex-

Jugoslawien), durch den EU-Beitritt Österreichs und die damit verbundene Reudse- und 
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Aufenthaltsfreiheit für EU-BürgerInnen sowie und gravierende gesetzliche Verschlechterun-

gen für ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlinge.   

 

Da viele Flüchtlinge nun, im Unterschied zu den vorangehenden großen Fluchtbewegungen, 

nicht ins Ausland weiterreisten sondern auch in Österreich blieben, hatte dies nachhaltige 

Auswirkungen für Österreich und auch die Steiermark.   

 

Flüchtlinge aus Rumänien 

Nach dem blutigen Volksaufstand, der  1989 den rumänischen Diktator Ceausescu zu Fall 

brachte, beruhigte sich die Situation in Rumänien, vor allem für Angehörige von  Minderhei-

ten, nicht. Alleine im Jahr 1990 suchten in Österreich mehr als 12.000 RumänInnen um poli-

tisches Asyl an, davon wurden viele auch in steirischen Privatquartieren untergebracht. Wäh-

rend jene RumänInnen, die in den Jahren zuvor kamen, noch häufig als Flüchtlinge nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden, ging mit dem Ansteigen der Flüchtlingszahl 

die Anerkennungsrate stark zurück. Dennoch blieben viele RumänInnen in Österreich, auch 

da sie damals - im Unterschied zu Heute - als AsylwerberInnen auch arbeiten durften. So 

bekamen alleine in der Steiermark 1993 über 800 RumänInnen eine Beschäftigungsbewilli-

gung.  

 

„De-Facto-Flüchtlinge“ aus Jugoslawien  

Bereits 1991 kamen vermehrt kroatische Flüchtlinge und ab 1992 bosnische Flüchtlinge 

nach Österreich wobei viele hier zu Verwandten oder FreundInnen gehen konnten. Es wird 

geschätzt dass in den folgenden Jahren aus diesen Gebieten insgesamt rund 115.000 Per-

sonen als Kriegsflüchtlinge nach Österreich kamen. Den meisten bekamen nicht offiziell Asyl 

in Österreich und fielen als Kriegsflüchtlinge nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention. 

Sie fanden nur als so genannte „de-facto-Flüchtlinge“ temporären Schutz in Österreich, der 

durch Verordnungen des Innenministeriums verlängert oder beendet werden konnte (die de-

facto-Aktion wurde schließlich im August 1998 beendet). Trotzdem integrierten sich rund 

60.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien in Österreich und rund 15.000 Bosnie-

rInnen fanden in der Steiermark eine neue Heimat. Das wurde mit ermöglicht durch die Öff-

nung des Arbeitsmarkts für bosnische Flüchtlinge und ab 1998 durch die Ermöglichung eines 

unbefristeten Aufenthaltsrechts.  
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„Österreich zuerst“ - politische Problematisierung von freiwilliger und unfrei-

williger Migration  

Zwischen 1987 bis 1994 verdoppelte sich, in einer Zeit der wirtschaftlichen Hochphase, die 

Zahl der in Österreich lebenden AusländerInnen, von 326.000 auf 713.000. Diese Entwick-

lungen wurden in der Öffentlichkeit vor allem als Bedrohung wahrgenommen. Dazu sprach 

sich die FPÖ unter Jörg Haider, etwa auch mit dem Volksbegehren „Österreich zuerst“ klar 

gegen Einwanderung aus. Das FPÖ-„Antiausländervolksbegehren“ wurde von etwas mehr 

als 400.000 ÖsterreicherInnen unterschrieben. Als Reaktion darauf demonstrierten beim 

„Lichtermeer“ im Jänner 1993 rund 250.000 Personen gegen AusländerInnenfeindlichkeit 

und Rassismus. 

1990 reagierte die Politik mit der Einführung einer „Bundeshöchstzahl“, wonach nicht mehr 

als 10% der Beschäftigten in Österreich (ab 1994: 8%) AusländerInnen sein durften. Es folg-

ten weitere gesetzliche Verschärfungen im Bereich Asylrecht und Aufenthaltsrecht.  

Neu ist nun, dass das Thema der Zuwanderung sich nicht mehr (nur) über die Frage orien-

tiert, welche AusländerInnen in Österreich arbeiten dürfen. Migration wird mehr und mehr ein 

Thema der inneren Sicherheit und nunmehr vom Innenministerium bestimmt. 

Bereits 1992 wurde über ein neues Asylgesetz die so genannte „Drittstaatenklausel“ einge-

führt, die allen AsylwerberInnen die Einreise verbot, die bereits auf ihrem Fluchtweg vor ihrer 

Einreise nach Österreich in einem anderen Staat vor Verfolgung sicher seien. Damit redu-

zierte man in den kommenden Jahren die Anzahl der Asylanträge in Österreich dramatisch 

von 27.306 AsylwerberInnen 1991 auf 6.719 im Jahr 1997. Von diesen wurde wiederum nur 

rund 8% als politische Flüchtlinge anerkannt.  

Nach der Höchstzahl für arbeitende AusländerInnen wurde mit dem Fremdenrechtspaket 

1993 zusätzlich eine Höchstzahl für Aufenthaltsgenehmigungen eingeführt. In Kombination 

dieser beiden Begrenzungen (Arbeitsmöglichkeit und Aufenthaltsmöglichkeit) sollte der Zu-

zug neuer ArbeitsmigrantInnen ebenso verhindert werden wie der Familiennachzug.  

 

EU-Beitritt und Schengener Reisefreiheit 

Während die Grenzen für unfreiwillige MigrantInnen immer dichter gemacht werden, ermög-

licht der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 nunmehr eine leichtere Migration in andere EU-

Länder. Denn für EU-BürgerInnen gelten die sogenannten „vier Freiheiten“,  darunter die 

Möglichkeit sich innerhalb der EU überall niederzulassen und zu arbeiten (freier Personen-

verkehr).   

Vor allem spürbar wird die neue Reisefreiheit  durch die Umsetzung des  Schengener Ab-

kommens, mit dem ab 1998 die Staatsgrenzen zwischen Belgien, Deutschland, Spanien, 
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Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Österreich an Bedeutung 

verlieren.  

Ab demselben Jahr, 1998, erschwert eine Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz die Ein-

bürgerung von AusländerInnen.  

 

Kosovo-Flüchtlinge 

Durch den Ausbruch des Krieges im Kosovo im März 1999 flüchteten von dort innerhalb von 

zwei Monaten fast 795.000 Menschen. Nur rund 5.000 von ihnen kommen nach Österreich 

und 1.000 davon  in die Steiermark, davon waren 60% Minderjährige. Noch im selben Jahr 

wurde für die meisten KosovarInnen die Rückführungsaktion durchgeführt. Im Gegensatz zur 

de-facto-Aktion für die bosnischen Kriegsflüchtlinge zuvor war hier keine Integration (etwa 

durch Öffnung des Arbeitsmarktes) vorgesehen.  

 

 

2000er Jahre: 

 

 

Abbildung 2: Merkmale der Bevölkerung in der Steiermark (Vergleich 2001-2011) 

 

Wohl auch als Folge der Politik der 1990er kam es trotz EU-Beitritt in der zweiten Hälfte der 

1990er-Jahre zu wenig neuer Migration. Erst ab 2000 kamen wieder mehr MigrantInnen 

nach Österreich, sodass der AusländerInnenanteil erstmals 2007 über 10% lag. 
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Saisoniers-Regelung und Deutschlernpflicht 

Die 2002 von der ÖVP-FPÖ-Regierung durchgeführten Gesetzesreformen führten die Stra-

tegie weiter, für ArbeitsmigrantInnen die Chancen auf einen längeren Aufenthalt zu unterbin-

den. Zugleich konnten Unternehmen weiterhin ihren zeitlich begrenzten Arbeitskräftebedarf 

durch „Saisoniers“ abdecken.  

 

„Integrationswilligkeit“ und „Leitkultur“ 

Neu im „Integrationspaket“ ist die Verknüpfung eines längeren Aufenthaltsrechtes für Nicht-

EU-MigrantInnen mit der Verpflichtung de Erlernens der deutschen Sprache.  

Überhaupt wird der  Begriff der „Integration“ zur zentralen Frage gegenüber MigrantInnen. 

Dabei geht es nicht um rechtliche Gleichstellung sondern um die Frage, ob die MigrantInnen 

und auch deren Nachkommen willig sind, sich an der österreichischen Leitkultur anzupas-

sen. Das zeigt sich besonders in den Diskussionen um muslimische MitbürgerInnen und den 

Umgang mit Religionsfreiheit (Kopftuch, Minarett, Religionsunterricht, …).  

Spätestens jetzt geht es nicht mehr (nur) um die Frage der Verteilung  von Ressourcen (wie 

Arbeitsplätzen) sondern um die Frage der Identität des Landes und der vor allem von der 

FPÖ herauf beschworenen Gefahr einer „Umvolkung“. Im Zusammenhang damit steht unter 

anderem die Einführung einer Prüfung über die Grundkenntnisse der demokratischen Ord-

nung der Republik Österreich und die Geschichte Österreichs für alle, welche die österreichi-

sche Staatsbürgerschaft erlangen wollen. 

 

2004 und 2007: neue EU-Mitgliedsstaaten 

Mit dem Beitritt neuer EU-Mitgliedstaaten 2004 und 2007, darunter einigen ärmeren österrei-

chische Nachbarstaaten, wurden von Österreich auch die Freiheiten für gewisse EU-

BürgerInnen eingeschränkt, indem der österreichische Arbeitsmarkt für „neue“ EU-

BürgerInnen mehrere Jahre lang geschlossen gehalten wurde. 2006 tritt das von der 

schwarz-blauen Regierung gemeinsam mit der SPÖ beschlossene „Fremdenrechtspaket“ in 

Kraft, das nun weitere Gruppen unter Verdacht stellt (etwa Ehen von ÖsterreicherInnen mit 

AusländerInnen).  

 

Flüchtlinge aus Tschetschenien, Afghanistan 

Durch immer größere Hürden (2004 trat eine weitere Verschärfung des Asylgesetzes in 

Kraft) erreichte die Anzahl der Asylanträge in Österreich 2005 mit 22.400 Anträgen einen 

Tiefststand. Dennoch kamen und kommen auch weiterhin Flüchtlinge nach Österreich um 

hier um Asyl anzusuchen, wie etwa meist männliche unbegleitete Minderjährige aus Afgha-
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nistan oder zuvor bereits tschetschenische Flüchtlinge, von welchen viele rasch als Flücht-

linge anerkannt wurden.  

 

Für Diversität und Vielfalt 

Im Unterschied zur sicherheitspolitischen Ausrichtung der Bundespolitik im Bereich Zuwan-

derung kommt es bereits ab den 1990er Jahren im Bereich von Städten (wie Wien oder  

Graz) zu einer engagierten Integrations- und Diversitätspolitik. Dazu kommen in den letzen 

Jahren in mehreren Bundesländern Integrationsleitbilder oder die steirische Charta des Zu-

sammenlebens.  

 

Deutsche Staatsangehörige als größte Einwanderungsgruppe 

In den letzten Jahren nahm die Zuwanderung aus den „alten“ und „neuen“ EU-

Mitgliedsstaaten stark zu. Seit 2006 sind deutsche StaatsbürgerInnen an der Spitze der Sta-

tistik eingewanderter AusländerInnen in Österreich. Doch auch dies führte zu Kritik und Ab-

schottungsmaßnahmen. So wurden 2010 aufgrund der stark steigenden Anzahl deutscher 

MedizinstudentInnen an den Universitäten Quoten für ausländische StudentInnen eingeführt. 

Der stark kontrollierte und begrenzte Zuzug von Nicht-EU-Staatsangehörigen stagniert hin-

gegen seit 2006 wobei der Familiennachzug von ÖsterreicherInnen (inkl. eingebürgerter 

MigrantInnen) die größte Gruppe aus diesen Staaten ausmacht.  

 

 

Aktuelle Entwicklungen  

 

 

Abbildung 3: Aufstellung über Ein- und Auswanderungszahlen für Österreich 
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Abbildung 4: Österreichische Bevölkerung 2013, nach Staatsangehörigkeiten  

 

„Rot-Weiß-Rot-Karte“  

2010 wurde nochmals das Asylgesetz verschärft und zum anderen 2011 die AusländerInen-

beschäftgungs-Quote durch die so genannte „Rot-Weiß-Rot-Karte“ abgelöst. Diese Karte ist 

ein befristetes Visum für besonders gut ausgebildete Drittstaatsangehörige, von welchen 

nicht befürchtet wird, dass von ihnen eine Gefahr für den heimischen Arbeitsmarkt ausgeht. 

 

Einbürgerungen 

Die Zahl der Einbürgerungen ist stark rückläufig und sank vom Höchststand 2003 mit 45.112 

Einbürgerungen auf 6.690 im Jahr 2011 (fast die Hälfte dieser „neuen“ ÖsterreicherInnen 

wurde bereits in Österreich geboren). Der starke Rückgang ist auf die strengeren Bedingun-

gen für eine Einbürgerung zurückzuführen und den Umstand, dass viele EU-BürgerInnen bei 

ihrer Staatsbürgerschaft bleiben. 

 

Kommunales Wahlrecht 

Anders als in den vielen anderen EU-Staaten können hier (lange) lebende EinwandererInnen 

aus Nicht-EU-Mitgliedssaaten weiterhin nicht in der Kommunalpolitik mitbestimmen.  
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